
 

 

 

USt-IdNr.: DE 220 558 935 

Nassauische Sparkasse Eltville BIC NASSDE55XXX IBAN DE79 5105 0015 0461 0125 90 

Deutsche Bank Wiesbaden BIC DEUTDEFF510  IBAN DE64 5107 0021 0033 8749 00 

   

 

 
Abwasserverband Oberer Rheingau ● Große Hub 9 ● 65344 Eltville 

 

Magistrat der Stadt Eltville am Rhein 

Bauamt 

Herr Steins 

Postfach 14 54 

65334 Eltville am Rhein  

 

 

per E-Mail: claus-juergen.steins@eltville.de 

 

Große Hub 9 ●  65344 Eltville                                         
Telefon: 06123 70278-0 
Telefax: 06123 70278-98 
www.abwasserverband-oberer-rheingau.de 
 
Ansprechpartner: 
Claudia Schenk 
 
Telefon: 06123 70278-40 
claudia.schenk@rheingauwasser.de 
 
Datum: 11. November 2022 

 

 
 
 
Bebauungsplan Nr. 99 „Villa Elvers/Villa Marix“, Eltville 
Erneute öffentliche Auslegung nach § 4a Abs. 3 BauGB  
Ihre E-Mail vom 03. November 2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Steins, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Durchsicht des uns übersendeten Bebauungsplans Nr. 99 „Villa Elvers/Villa Marix“, Eltville“ möchten 
wir anregen, als zusätzliche Festsetzung im Bebauungsplan Vorgaben zur Ausführung der sonstigen be-
festigten Flächen aufzunehmen. 
 
Mit dem Ziel einer Reduzierung der abflusswirksamen Flächen und damit der Einleitung von Nieder-
schlagswasser in den öffentlichen Mischwasserkanal sollten die im Plangebiet zulässigen Verkehrsflächen 
(private Zufahrt und Stellplätze) in wasserdurchlässiger Bauweise ausgeführt werden. 
 
Wir bitten Sie um Beachtung und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mario Schellhardt   i. A. Claudia Schenk 
Betriebsführung    Abwasseringenieurin 
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Rheingau-Taunus-Kreis • •Untere Bauaufsichtsbehörde 
Heimbacher Str. 7 • 65307 Bad Schwalbach 

 
DER KREISAUSSCHUSS 

 
 

1. Verteiler 
2. Magistrat Eltville 

  
 
 
 

Untere Bauaufsichtsbehörde  

Sachbearbeiter/in : Frau Umhauer/Frau Diehl 

Zimmer : 1.310/1.311 (Eingang 1) 

Telefon: (06124) 510 – 542/506 

Telefax : (06124) 510 - 18542 

e-Mail : Ivonne.umhauer@rheingau-taunus.de  
Sabine.diehl@rheingau-taunus.de  

Servicezeiten : Vorsprachen nur nach Terminvereinba-
rung und möglichst mit Mund-Nasen-
Schutz 

 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
Bei Schriftwechsel angeben:  
Unser Zeichen: FD III.4-80-01522/19 

Datum: 12.12.2022 

Grundstück Eltville, Erbacher Straße 

Gemarkung Eltville   
 

Vorhaben 02 EL 53.0         "Villa Elvers u. Villa Marix", in Eltville 
 
 
 

 

Postanschrift: 

Heimbacher Str. 7 65307 Bad Schwalbach  •  Telefon (06124) 510 -0 

 

Bankverbindung: 

Naspa Bad Schwalbach: IBAN: DE65 5105 0015 0393 0000 31, BIC: NASSDE55 

Datenschutzinformation: https://www.rheingau-taunus.de/downloads/formulare-publikationen/kreisverwaltung.html   Seite 1 von 3 
 

 
 
Stellungnahme gem. § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Kreisausschuss:  ST-GF- Stabstelle für Frauen und Gleichstellung  
 

Fachbereich IV 
IV.3 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Kreisstraßen    
Fachdienst I.7              Schule, Hochbau u. Liegenschaften, Sport              
   und Kultur      
Fachdienst II.7   Gesundheitsverwaltung 

 
Fachdienst IV.2  Umwelt 

 
Fachdienst III.3  Brandschutz 

 
Fachdienst III.4  Bauaufsicht/Denkmalschutz 

 
Fachdienst III.5  Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde, 

Wahlen 
 

Fachdienst III.6  Verkehr 
 

   Fachdienst II.JHP  Jugendhilfeplanung 
 

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
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Stellungnahme der Stabstelle für Frauen und Gleichstellung: 
 
Stellungnahme liegt nicht vor. 
 
 
Stellungnahme des Fachdienstes KE-  Kreisentwicklung: 
 
Stellungnahme liegt nicht vor. 
 
 
Stellungnahme des Fachdienstes I.7 – Schule, Hochbau u. Liegenschaften, Sport und  
Kultur: 
 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
  
 
Stellungnahme des Fachdienstes II.7 - Gesundheitsverwaltung: 
 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
  
 
Stellungnahme des Fachdienstes III.2 – Umwelt (100592-19-wi): 
 
Seitens des Fachdienstes III.2 wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
 
1. Immissionsschutz: 
 
Die DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ gibt als Orientierungswerte im Außenbereich für ein 
allgemeines Wohngebiet Schallpegel von tags 06:00 – 22:00 Uhr von 55 dB(A) und nachts 22:00 – 
06:00 Uhr von 45 dB(A) an. 
Gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) § 2 Abs. 1 Nr. 2 sollen zum Schutz der 
Nachbarschaft durch Verkehrsgeräusche Immissionsgrenzwerte von tags 59 dB(A) und nachts 49 
dB(A) nicht überschritten werden. 
Aufgrund der Nähe zur Bahnlinie ist mit Überschreitungen der Immissionswerte zu rechnen. 
Somit sind Festsetzungen im Bebauungsplan zum baulichen Schallschutz zu empfehlen. 
Um die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile (baulicher Schallschutz) 
nach DIN 4109:1989 „Schallschutz im Hochbau“ zu definieren, ist eine Einteilung der Hausfas-
saden in Lärmpegelbereiche (LPB) erforderlich. Da ein Immissionsgutachten nicht vorliegt, erfolgt 
die Abschätzung der LPB über die östlich und westlich gelegenen Baugebiete, welche ein solches 
Gutachten als Grundlage haben. 
 
Östlich des Gebietes besteht der B-Plan Matheus-Müller-Platz / Gelände Rheingauhalle von 2014. 
Die beiden Standorte sind mit Abstand zur Bahnlinie und zur Erbacher Str. vergleichbar. Demnach 
kann von einem LPB IV ausgegangen werden. 
Westlich des Gebietes besteht der B-Plan Erbacher Straße III von 2015. Auch diese beiden 
Standorte sind mit Abstand zur Bahnlinie und zur Erbacher Str. vergleichbar. Demnach kann eben-
falls von einem LPB IV ausgegangen werden. Für Schlaf- und Kinderzimmer wurde hier der LPB V 
festgelegt. 
Beide B-Pläne schreiben für Schlaf- und Kinderzimmer im gesamten Plangebiet schallgedämpfte 
Lüftungseinrichtungen vor, die ein Lüften der Räume auch ohne Öffnen der Fenster ermöglichen. 
 
Fazit: 
Wir empfehlen die Festsetzungen des LPB IV im gesamten Gebiet sowie eine Festsetzung, dass 
Schlaf- und Kinderzimmer mit schallgedämpften Lüftungseinrichtungen vorzusehen sind. 
Sollten zum Zeitpunkt des Bauantrages durch Gebäudeabschirmung geringere Lärmpegel vorhan-
den sein und werden diese durch ein Schallschutznachweis nachgewiesen, kann mit den tatsächli-
chen Geräuschbelastungen geplant werden. 
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Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Ableitung der LPB ohne Immissionsgutachten erfolgt ist. 
Abweichungen zur tatsächlichen Situation können somit vorliegen. 
 
2. Untere Naturschutzbehörde: 
 
Keine Anregungen und Bedenken 
 
3. Untere Wasserbehörde: 
 
Keine Anregungen und Bedenken 
 
 
Stellungnahme des Fachdienstes III.3 - Brandschutz: 
 
Keine Änderung gegenüber der vorherigen Stellungnahme. 
 
 
Stellungnahme des Fachdienstes III.4 - Bauaufsicht: 
 
Keine Änderung gegenüber der vorherigen Stellungnahme.  
 
 
Stellungnahme des Fachdienstes III.4 - Denkmalschutz: 
 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
  
 
Stellungnahme des Fachdienstes III.5 – Ordnungs- und Kommunalaufsichtsbehörde,  
Wahlen: 
 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
  
 
Stellungnahme des Fachdienstes III.6 - Verkehr: 
 
Stellungnahme liegt nicht vor. 
 
 
Stellungnahme des Fachdienstes II.JHP – Jugendhilfeplanung 
 
Stellungnahme liegt nicht vor. 
 
 
Stellungnahme des Eigenbetrieb Abfallwirtschaft: 
 
Es bestehen keine Bedenken und Anregungen. 
 Die Abfallgefäße der künftigen Bewohner müssen an der „Erbacher Straße“ bereitgestellt werden. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Pohl) 
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Stadt Eltville 
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65343 Eltville am Rhein 
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Dokument-Nr.:         2022/1751813 

Ihr Zeichen:  3. November 2022 
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Ihre Ansprechpartnerin: Karin Schwab 

Zimmernummer: 3.018  
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Bauleitplanung der Stadt Eltville im Rheingau-Taunus-Kreis 

Bebauungsplanentwurf Nr. 99 „Villa Elvers/ Villa Marix, Kernstadt 

Stellungnahme gemäß § 4a Abs. 3 BauGB    

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine Bedenken. 

Eine Zuständigkeit der oberen Naturschutzbehörde ist gemäß § 2 Abs. 1 Hessisches 

Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) nicht gegeben. 

(siehe hierzu auch Ziffer 3.5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 

Energie, Verkehr und Wohnen über die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange (TöB) in städtebaulichen Verfahren nach dem Baugesetzbuch 

(BauGB) vom 11. Dezember 2019 -StAnz. 52/2019 S. 1373-). 

Aus Sicht der Abteilung Umwelt Wiesbaden nehme ich wie folgt Stellung: 

Grundwasser 

Das Gebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Es bestehen daher keine Bedenken. 

Bodenschutz 

Die Belange des nachsorgenden Bodenschutzes wurden nicht angesprochen. 

Eine Überprüfung der Altflächendatei ergab folgende Altstandort im Bereich des Bauvor-

habens: 

ALTIS Nr. Straße Firma 

439.003.010-001.172 Erbacher Straße 3 
Gebäudereinigung, Schlos-

serei, kunstgewerbliche 
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Werkstätte, Verlag und Ver-

trieb von Druckerzeugnis-

sen, Chem. Pharm. Fabrik 

439.003.010-001.004 Erbacher Straße 1 

Züchtung von Fischen und 

Fischfutter, Produktion von 

Weinbergspfählen, Groß-

handel mit Zusatzgeräten 

für Fotokopierer 

Belastungen oder Verunreinigungen des Bodens sind (bei Fläche Nr.) bisher nicht be-

kannt. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind mehrere Altstandorte vorhanden. Aus bo-

denschutzrechtlicher Sicht können durch die Betriebe schädliche Bodenveränderungen 

nicht ausgeschlossen werden. Ihnen als Gemeinde wird daher empfohlen, alle zugängli-

chen Informationen über das Grundstück in dieser Hinsicht auszuwerten (z.B. Kenntnisse 

der früheren Nutzung, Luftbilder und Karten aus anderen Archiven, Hinweise aus der Be-

völkerung, Erkenntnisse über einen unsachgemäßen Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen u.a.). Vorhaben auf Grundstücken mit schädlichen Bodenveränderungen bzw. 

Altstandorten bedürfen der vorherigen bodenschutzrechtlichen Zustimmung nach § 11 

Abs. 2 HAltBodSchG. Hierunter fallen insbesondere Vorhaben, bei denen in den Boden 

eingegriffen oder die Bodenoberfläche verändert wird. Ob Schadstoffbelastungen vorlie-

gen, die weiteren Handlungsbedarf im Sinne des Bodenschutz- und Altlastenrechts er-

fordern, entscheidet das Regierungspräsidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Wiesbaden, 

als zuständige Bodenschutzbehörde. 

Ich weise darauf hin, dass die Erfassung der Altstandorte in Hessen zum Teil noch nicht 

flächendeckend erfolgt ist, so dass die Daten in der Altflächendatei diesbezüglich nicht 

vollständig sind. 

Vorsorgender Bodenschutz 

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes wurden nicht angesprochen. 

In den Planunterlagen ist der vorsorgende Bodenschutz anzusprechen, allenfalls wäre 

die Planung in Folge eines zu unterstellenden Abwägemangels später rechtlich angreif-

bar. 

Ich weise ebenfalls darauf hin, dass auch in den Fällen, in denen keine Umweltprüfung 

erforderlich ist (vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB, Bebauungspläne der Innen-

entwicklung nach § 13a BauGB) die Verpflichtung nach § 1 Abs. 6 BauGB besteht, die 

Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen.  

Oberflächengewässer, Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 

Es gibt es keine Bedenken. 
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Abfallwirtschaft 

Es bestehen aus keine Bedenken. 

Ich weise darauf hin, dass die Regelungen des Merkblatts „Entsorgung von Bauabfällen“ 

der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel (Stand: 01.09.2018) bei der Be-

probung, Separierung, Bereitstellung, Lagerung und Entsorgung einzuhalten sind. 

Die vorherige Zustimmung der Abfallbehörde (RP Darmstadt, Abteilung IV Umwelt Wies-

baden, Dezernat 42 – Abfallwirtschaft, Email: Abfallwirtschaft-Wi@rpda.hessen.de) zu 

dem Beprobungsumfang, der Einstufung sowie zu den beabsichtigten Entsorgungsmaß-

nahmen ist einzuholen, wenn bisher nicht bekannte Schadstoffe im Bodenaus-

hub/Bauschutt erkennbar werden sollten. 

Hinweis - Das v. g. Merkblatt ist als Download zu finden unter: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-03/abfall_baumerkblatt_2018-09-01.pdf 

Immissionsschutz 

Es bestehen keine Bedenken. 

Aufgrund der noch nicht abschließend bekannten Nutzungen im Plangebiet muss mit 

immissionsschutzrechtlichen Auflagen im Rahmen der erforderlichen Baugenehmigungs-

verfahren gerechnet werden.   

Bergaufsicht  

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennut-

zungsplan (RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und geneh-

migte Betriebspläne;  

Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse, 

in der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts 

Weilburg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen 

des Aktenplans inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer 

Bergbaubetriebe und in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stel-

lungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen 

Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe 

im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 

Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen seitens der Bergaufsicht erneut keine Sachverhalte entgegen. 

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage 

herangezogen: 

Hinsichtlich der Rohstoffsicherung:  

mailto:Abfallwirtschaft-Wi@rpda.hessen.de
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/2022-03/abfall_baumerkblatt_2018-09-01.pdf
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- Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010 

- Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  

Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe:  

- vorliegende und genehmigte Betriebspläne;  

Hinsichtlich des Altbergbaus:  

- bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse,  

- in der Datenbank vorliegende Informationen,  

- Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau.  

Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventarisierten 

Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesi-

gen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hin-

sichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine Rohstoffsicherungsflächen betroffen. 

Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe 

im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 

Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt.  

Bei Rückfragen und zur Beratung stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

gez. Karin Schwab 

 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet.  

Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig.  

 

Hinweis: 

Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie hier: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung 

https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung







